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Der 13. Ordentliche Landesverbandstag des HVB möge beschließen: 
 

Die HVB-Ausbildungs- und Leistungskaderordnung für Schiedsrichter, Schiedsrichterbeobachter, 
Zeitnehmer und Sekretäre (SRAO) wird wie nachstehend im Einzelnen vorgeschlagen geändert: 

ALT NEU 

§ 1 Ziel und Aufgaben § 1 Ziel und Aufgaben 
(1) Die Aus- und Weiterbildung der Schiedsrichter, Zeit-

nehmer und Sekretäre ist fester Bestandteil in der Ar-
beit des Schiedsrichterausschusses des Handball-
Verbandes Brandenburg. Sie wird von den Schieds-
richterlehrwarten vorbereitet und in ihrem Zuständig-
keitsbereich durchgeführt. 

 

(2) Die Ausbildung, Prüfung und Weiterbildung von 
Schiedsrichtern, Zeitnehmern und Sekretären erfolgt 
auf der Grundlage dieser Richtlinie (SRAO). Sie kon-
kretisiert gem. § 1 Abs. 1 die Regelungen der 
Schiedsrichterordnung des HVB (SRO). 

 

(3) Die Schiedsrichter-, Zeitnehmer- und Sekretär Ausbil-
dung im HVB gliedert sich in Grundausbildung und 
Weiterbildung. 

 
 

(4) Diese Ordnung gilt analog für Schiedsrichterbeobach-
ter und Schiedsrichter-Coaches. 

 
 

§ 2 Grundausbildung der Schiedsrichteranwärter § 2 Grundausbildung der Schiedsrichteranwärter 
(1) Die Grundausbildung von Schiedsrichteranwärtern 

wird in den Spielbezirken, Spielunionen oder einer 
seiner nachgeordneten Gliederungseinheiten durch 
einen durch den HVB lizensierten Schiedsrichterrefe-
rent durchgeführt. 

(1) Die Grundausbildung von Schiedsrichteranwärtern 
wird in den Spielbezirken, Spielunionen oder einer 
seiner nachgeordneten Gliederungseinheiten durch 
einen durch den HVB lizensierten Schiedsrichterrefe-
renten durchgeführt. 

(2) Die Richtlinien und die Festlegung der Inhalte für die 
Ausbildung von Schiedsrichteranwärtern obliegt dem 
HVB, soweit diese nicht zwingend durch den DHB er-
folgt ist. Sie ist für die Durchführung der Ausbildung 
und Prüfung für die Spielbezirke, die Spielunionen 
und Kreise einheitlich und verbindlich. 

(2) Die Richtlinien und die Festlegung der Inhalte für die 
Ausbildung von Schiedsrichteranwärtern obliegt dem 
HVB, soweit diese nicht zwingend durch den DHB er-
folgt ist. Sie ist sind für die Durchführung der Ausbil-
dung und Prüfung für die Spielbezirke, die Spielunio-
nen und Kreise einheitlich und verbindlich. 

Begründung: 
Anpassung an die Vorschläge der AG Struktur. 
(3) Die Grundausbildung besteht aus einem Lehrgang (§ 3) 

und einer Prüfung (§ 11). 
 

(4) Ziele der Grundausbildung von Schiedsrichtern sind 
a. Schaffung einer einheitlichen Basis, 
b. Vorgabe von Mindestanforderungen und 
c. Herbeiführung gleicher Prüfungsanforderungen 

im HVB. 

 
 

(5) Bei erfolgreichem Abschluss des Regeltests und 
Nichtbestehen der praktischen Abschlussprüfung, 
kann auf Antrag eine Z/S- Grundlizenz ausgestellt 
werden. 

 



Antrag zur Änderung der HVB-Ausbildungs- und Leistungskaderordnung für 
Schiedsrichter, Schiedsrichterbeobachter, Zeitnehmer und Sekretäre am  
13. Ordentlichen Landesverbandstag des Handball-Verbandes Brandenburg e.V. 
 

Seite 3 von 18  Stand: 20.03.2026 

ALT NEU 

§ 3 Zeitrahmen und inhaltliche Leitlinien für die Grund-
ausbildung der Schiedsrichteranwärter 

§ 3 Zeitrahmen und inhaltliche Leitlinien für die Grund-
ausbildung der Schiedsrichteranwärter 

(1) Die Grundausbildung der Schiedsrichter richtet 
sich nach dem Rahmenlehrplan des DHB mit den 
Ergänzungen des HVB. 

 

§ 4 Organisationsleitlinien für die Grundausbildung der 
Schiedsrichteranwärter 

§ 4 Organisationsleitlinien für die Grundausbildung der 
Schiedsrichteranwärter 

(1) Der Lehrgang für die Grundausbildung der Schiedsrich-
teranwärter soll dem HVB-Schiedsrichterlehrwart 
sechs Wochen vor Durchführung, über den Schieds-
richterlehrwart, Schiedsrichterwart oder Schiedsricht-
erreferenten des zuständigen Spielbezirks, in Textform 
angezeigt werden. 

(1) Der Lehrgang für die Grundausbildung der Schiedsrich-
teranwärter soll dem HVB-Schiedsrichterlehrwart 
sechs Wochen vor Durchführung, über den Schieds-
richterlehrwart, Schiedsrichterwart oder Schiedsricht-
erreferenten des zuständigen Spielbezirks, in Textform 
angezeigt werden. 

Begründung: 
Anpassung an die Vorschläge der AG Struktur. 
(2) Der Lehrgang für die Grundausbildung von 

Schiedsrichteranwärter ist im System mit allen 
erforderlichen Angaben und der Teilnehmer zu erfas-
sen, damit eine Lizenzerteilung erfolgen kann. An der 
Ausbildung kann nur teilnehmen, 
a) der vor Beginn des Lehrgangs im System mit den 

erforderlichen Angaben zu seiner Person erfasst 
ist und 

b) einem Verein / einer Spielgemeinschaft des HVB 
angehört. Die Erfassung im System obliegt aus-
schließlich dem Verein/der Spielgemeinschaft, die 
den Teilnehmer zur Ausbildung anmeldet. 

 

(3) Dem Schiedsrichteranwärter sind am 1. Ausbil-
dungstag folgende Materialien (vorzugsweise digi-
tal), durch den lehrgangsverantwortlichen Schieds-
richterreferent zur Verfügung zu stellen, sofern diese 
nicht vom zuständigen Verein zur Verfügung gestellt 
wurden: 
a) Internationale Handballregeln in der Fassung des 

DHB (Regelheft) 
b) Anweisungen für Zeitnehmer und Sekretäre 
c) Durchführungsbestimmungen (mindestens Aus-

züge der für den Schiedsrichtereinsatz wesentli-
che Inhalte) 

d) Wettkampfbestimmungen für den Jugendspielbe-
trieb (Übersicht der Regularien) 

e) Formulierungshilfen für Disqualifikationen mit Be-
richt 

f) eine Information über den Aufbau des 
Schiedsrichterwesen, Ansprechpartner und 
möglichen Werdegang eines Schiedsrichters. 
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(4) Bei den Lehrgängen sind Anwesenheitslisten zu füh-
ren. Diese sind vom Lehrgangsleiter auszufüllen, 
durch jeden Teilnehmer mit Unterschrift zu bestäti-
gen. Der Lehrgangsleiter übersendet diese Listen der 
bestandenen Teilnehmer binnen vierzehn Tagen 
nach Beendigung des jeweiligen Lehrganges digital 
an die HVB-Geschäftsstelle. Bei unvollständig oder 
später eingereichten Unterlagen gilt die Ausbildung 
als nicht bestanden. 

 

§ 5 Pflichten und Weiterbildung der Schiedsrichter § 5 Pflichten und Weiterbildung der Schiedsrichter 
(1) Die Pflicht zur Teilnahme an den geforderten Lehrver-

anstaltungen und Leistungsüberprüfungen ergibt 
sich aus § 4 Abs. 4 HVB-SRO. Der Schiedsrichter ist 
von der Teilnahmepflicht befreit, wenn die Nichtteil-
nahme nicht schuldhaft ist. In jedem Fall hat er die er-
forderlichen Leistungsnachweise bis zum festgeleg-
ten Termin vom Schiedsrichterausschuss nachzuho-
len. 

(2) Die Schiedsrichterweiterbildung für den Leistungska-
der I und II und Nachwuchskader wird mindestens ein-
mal jährlich durch HVB-Schiedsrichterlehrwart 
und/oder den Vizepräsident Schiedsrichterwesen 
durchgeführt. Zu diesem Zweck sowie zu Überprü-
fungsmaßnahmen sind diese befugt, Schiedsrichter, 
die konkret dafür vorgesehen sind oder konkret da-
ran herangeführt werden sollen, Spiele auf HVB-Lan-
desebene oder höher zu leiten, zu entsprechenden 
Maßnahmen einzuberufen. 

 
 

(3) Die Schiedsrichterweiterbildung für den Leistungska-
der III wird mindestens einmal jährlich vom HVB-
Schiedsrichterlehrwart, dem Vizepräsident Schieds-
richterwesen bzw. einem vom SR-Ausschuss be-
nannten Referenten durchgeführt. Im Oktober/No-
vember des Spieljahres führt der HVB einen Weiter-
bildungslehrgang für Nachmeldungen zusätzlich 
durch, wenn Nachmeldungen ggf. mit Höherstu-
fungsantrag vorliegen. Die Kosten werden auf die 
Vereine umgelegt. 

 

(4) Die Schiedsrichterweiterbildung der Leistungsklassen 
des Spielbezirks wird jährlich in Abstimmung mit dem 
HVB- Schiedsrichterlehrwart durch die berechtigten 
Schiedsrichterreferenten des Spielbezirks durchge-
führt. 

(4) Die Schiedsrichterweiterbildung aller Leistungsklas-
senkader des Spielbezirks wird jährlich in Abstimmung 
mit dem HVB-Schiedsrichterlehrwart durch die dazu 
berechtigten Schiedsrichterreferenten des Spielbe-
zirks durchgeführt. 

Begründung: 
Anpassung an die Vorschläge der AG Struktur. 
(5) Die Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme 

setzt den erfolgreichen Abschluss einer Grundausbil-
dung voraus. Weiterbildungsmaßnahmen sind vor Be-
ginn der neuen Saison durchzuführen. 

 

(6) Eine Weiterbildungsmaßnahme besteht aus einem 
Lehrgang, der durch eine Prüfung abgeschlossen 

(6) Eine Weiterbildungsmaßnahme besteht aus einem 
Lehrgang, der durch eine Prüfung abgeschlossen wird. 
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wird. Lehrgang und Prüfung müssen den Anforderun-
gen entsprechen, die für die Leistungsklasse gelten, 
zu der die Maßnahme qualifizieren soll. 

Lehrgang und Prüfung müssen den Anforderungen ent-
sprechen, die für die Leistungsklassekader gelten, zu 
der die Maßnahme qualifizieren soll. 

(7) Die Weiterbildung für Leistungskader I - III, Nach-
wuchskader, sowie Coaches und Beobachter besteht 
aus einem Saisonvorbereitungs- und ggf. einem 
Halbzeitlehrgang. 

 

(8) Es sind bei den Schiedsrichterweiterbildungslehr-
gängen Teilnehmerlisten durch den Lehrgangsleiter 
zu führen, durch jeden Teilnehmer mit Unterschrift zu 
bestätigen. Die Listen müssen neben dem Teilneh-
mer, Verein, Ausweisnummer auch das Prüfungser-
gebnis und die Kadereinstufung enthalten. Die Teil-
nehmerlisten sind binnen vierzehn Tagen nach Lehr-
gangsende dem HVB-Schiedsrichterlehrwart digital 
einzureichen. Bei unvollständig oder später einge-
reichten Unterlagen gilt die Weiterbildung als nicht 
bestanden und es werden keine Lizenzen der Teil-
nehmer im System „nu-Liga“ verlängert. 

(8) Es sind bei den Schiedsrichterweiterbildungslehrgän-
gen Teilnehmerlisten durch den Lehrgangsleiter zu 
führen, durch jeden Teilnehmer mit Unterschrift zu be-
stätigen. Die Listen müssen neben dem Teilnehmer, 
Verein, Ausweisnummer auch das Prüfungsergebnis 
und die Kadereinstufung enthalten. Die Teilnehmerlis-
ten sind binnen vierzehn Tagen nach Lehrgangsende 
dem HVB-Schiedsrichterlehrwart digital einzureichen. 
Bei unvollständig oder später eingereichten Unterla-
gen gilt die Weiterbildung als nicht bestanden und es 
werden keine Lizenzen der Teilnehmer im System „nu-
Liga“ Verbandsmanagementsystem verlängert. 

§ 6 Grundausbildung der Zeitnehmer und Sekretäre § 6 Grundausbildung der Zeitnehmer und Sekretäre 
(1) Die Grundausbildung von Zeitnehmern und Sekretä-

ren wird in den Spielbezirken, Spielunionen oder ei-
ner seiner nachgeordneten Gliederungseinheiten 
durch einen lizensierten Schiedsrichterreferent 
durchgeführt. 

(1) Die Grundausbildung von Zeitnehmern und Sekretä-
ren wird in den Spielbezirken, Spielunionen oder ei-
ner seiner nachgeordneten Gliederungseinheiten 
durch einen lizensierten Schiedsrichterreferent 
durchgeführt. 

Begründung: 
Anpassung an die Vorschläge der AG Struktur. 
(2) Der Lehrgang für die Zeitnehmer und Sekretär Grund-

ausbildung ist im System mit allen erforderlichen An-
gaben und der Teilnehmer zu erfassen, damit eine Li-
zenzerteilung erfolgen kann. 
An der Ausbildung kann nur teilnehmen, 
a) der vor Beginn des Lehrgangs im System mit den 

erforderlichen Angaben zu seiner Person erfasst 
ist und 

b) einem Verein / einer Spielgemeinschaft des HVB 
angehört. Die Erfassung im System obliegt aus-
schließlich dem Verein/der Spielgemeinschaft, die 
den Teilnehmer zur Ausbildung anmeldet. 

 

(3) Die Richtlinien und die Festlegung der Inhalte für die 
Ausbildung von Zeitnehmern und Sekretären obliegt 
dem HVB. Sie ist für die Durchführung der Ausbil-
dung und Prüfung für die Spielbezirke, die Spielunio-
nen und Kreise einheitlich und verbindlich. 

(3) Die Richtlinien und die Festlegung der Inhalte für die 
Ausbildung von Zeitnehmern und Sekretären obliegt 
dem HVB. Sie sind ist für die Durchführung der Aus-
bildung und Prüfung für die Spielbezirke, die Spiel-
unionen und Kreise einheitlich und verbindlich. 

Begründung: 
Anpassung an die Vorschläge der AG Struktur. 
(4) Die Grundausbildung besteht aus einem Lehrgang (§7) 

und einer Prüfung (§11). 
 

(5) Ziele der Grundausbildung von Zeitnehmern und Sekre-
tären sind 
a) Schaffung einer einheitlichen Basis, 
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b) Vorgabe von Mindestanforderungen und 
c) Herbeiführung gleicher Prüfungsanforderungen 

im HVB. 
(6) Die Mindesteilnehmerzahl der Grundausbildung soll 10 

Teilnehmer nicht unterschreiten. 
 

§ 7 Zeitrahmen und inhaltliche Leitlinien für die Grund-
ausbildung der Zeitnehmer und Sekretäre 

§ 7 Zeitrahmen und inhaltliche Leitlinien für die Grund-
ausbildung der Zeitnehmer und Sekretäre 

(1) Die Grundausbildung besteht aus theoretischen und 
praktischen Lehrgangsinhalten. 

(2) Der Zeitrahmen der Ausbildung richtet sich nach 
dem Rahmenlehrplan, der durch den HVB-
Schiedsrichterlehrwart verbindlich vorgegeben ist. 

(3) Die Regelungen zum Rahmenlehrplan der Schieds-
richter (§ 3) gelten für die Grundausbildung der 
Zeitnehmer und Sekretäre entsprechend. 

 
 

§ 8 Organisationsleitlinien für die Grundausbildung der 
Zeitnehmer und Sekretäre 

§ 8 Organisationsleitlinien für die Grundausbildung der 
Zeitnehmer und Sekretäre 

(1) Der Lehrgang für die Grundausbildung der Zeitneh-
mer und Sekretäre soll dem HVB Schiedsrichterlehr-
wart sechs Wochen vor Durchführung, über den 
Schiedsrichterlehrwart oder Schiedsrichterwart des 
zuständigen Spielbezirks in Textform angezeigt wer-
den. 

(1) Der Lehrgang für die Grundausbildung der Zeitneh-
mer und Sekretäre soll dem HVB-Schiedsrichterlehr-
wart sechs Wochen vor Durchführung, über den 
Schiedsrichterlehrwart oder Schiedsrichterwart 
Schiedsrichterreferenten des zuständigen Spielbe-
zirks in Textform angezeigt werden. 

Begründung: 
Anpassung an die Vorschläge der AG Struktur. 
(2) Dem Zeitnehmer bzw. Sekretär Anwärter sind am 1. 

Ausbildungstag folgende Materialien (vorzugsweise 
digital) durch den lehrgangsverantwortlichen 
Schiedsrichterreferent zur Verfügung zu stellen, so-
fern diese nicht vom zuständigen Verein zur Verfü-
gung gestellt wurden: 

a) Anweisungen für Zeitnehmer und Sekretäre 
b) Auszüge aus den Internationale Handballre-

geln in der Fassung des DHB (Regelheft), 
die für Aufgabenbewältigung der Zeitneh-
mer und Sekretäre erforderlich sind 

c) Durchführungsbestimmungen (mindestens 
Auszüge der für den Zeitnehmer bzw. 
Sekretär Einsatz wesentliche Inhalte) 

d) eine Information über den Aufbau des 
Schiedsrichterwesen, Ansprechpartner und 
möglichen Werdegang eines Zeitnehmers 
und Sekretärs 

 

(3) Bei den Lehrgängen sind Anwesenheitslisten zu füh-
ren. Diese sind vom Lehrgangsleiter auszufüllen, durch 
jeden Teilnehmer mit Unterschrift zu bestätigen. Der 
Lehrgangsleiter übersendet diese Listen der bestande-
nen Teilnehmer, binnen vierzehn Tagen ab Beendigung 
des jeweiligen Lehrganges digital an die HVB-
Geschäftsstelle. Bei unvollständig oder später ein-
gereichten Unterlagen gilt die Ausbildung als nicht 
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bestanden. 
§ 9 Pflichten und Weiterbildung der Zeitnehmer und Sek-

retäre 
§ 9 Pflichten und Weiterbildung der Zeitnehmer und Sek-

retäre 
(1) Die Pflicht zur Teilnahme an den geforderten Lehrver-

anstaltungen und Leistungsüberprüfungen ergibt 
sich aus § 5 Abs. 4 SRO. Der Zeitnehmer oder Sekre-
tär ist von der Teilnahepflicht befreit, wenn die Nicht-
teilnahme nicht schuldhaft ist. In jedem Fall hat er die 
erforderlichen Leistungsnachweise bis zum festge-
legten Termin vom Schiedsrichterausschuss zu erfül-
len. 

(2) Die Weiterbildung der Zeitnehmer und Sekretäre wird 
alle 2 Jahre durchgeführt. Ausgenommen, es finden 
umfangreiche Regeländerungen statt, welche eine 
Jährliche Weiterbildung erforderlich macht. 

(3) Es sind bei Zeitnehmer- und Sekretärweiterbildungs-
lehrgängen Teilnehmerlisten durch den Lehrgangs-
leiter zu führen und von jedem Teilnehmer mit Unter-
schrift zu bestätigen. Die Listen müssen neben Teil-
nehmer, Verein, Ausweisnummer auch das Prüfungs-
ergebnis und die Kadereinstufung enthalten. Die Teil-
nehmerlisten sind binnen vierzehn Tagen nach Lehr-
gangsende dem HVB-Schiedsrichterlehrwart digital 
einzureichen. Bei später eingereichten Unterlagen 
gilt die Weiterbildung als nicht bestanden und es 
werden keine Lizenzen der Teilnehmer im System 
verlängert. 

(1) Die Pflicht zur Teilnahme an den geforderten Lehrver-
anstaltungen und Leistungsüberprüfungen ergibt 
sich aus § 5 Abs. 4 SRO. Der Zeitnehmer oder Sekre-
tär ist von der Teilnahmepflicht befreit, wenn die 
Nichtteilnahme nicht schuldhaft ist. In jedem Fall hat 
er die erforderlichen Leistungsnachweise bis zum 
festgelegten Termin vom Schiedsrichterausschuss 
zu erfüllen. 

 

§ 10 Allgemeine Bestimmungen § 10 Allgemeine Bestimmungen 
(1) Zur Prüfung wird zugelassen, wer an den Unterrichts-

einheiten im zeitlichen Umfang von mindestens 90% 
der Lehrgangszeit teilgenommen hat. Der Nachweis 
erfolgt über die geführten Teilnehmerlisten (§ 4 Abs. 
4, § 5 Abs. 8, § 8 Abs. 3, § 9 Abs. 3), die dem Prüfer 
vom zuständigen Lehrgangsleiter vorgelegt werden. 
Des Weiteren werden Inhaber einer gültigen Trainer-
lizenz (mind. B) zur Prüfung des Leistungskader IV 
zugelassen, ohne an dem Lehrgang teilnehmen zu 
müssen. 

 

(2) Schriftliche Prüfungen erfolgen auf einheitlichen Fra-
gebögen oder vorzugsweise über das DHB-Schieds-
richterportal, die vom HVB-Schiedsrichterlehrwart 
für die jeweilige Veranstaltung dem Prüfer vorzugs-
weise per E-Mail zur Verfügung gestellt werden. Die 
Benutzung des Regelwerkes oder anderer Hilfsmittel 
ist für Prüfungen unzulässig. 

 

(3) Die Prüfung besteht bei der 
a) Weiterbildung der Schiedsrichter in den Spielbe-

zirken aus einem Regeltest. 
b) Weiterbildung des Leistungskader III aus ei-

nem Regeltest, einem Konditionstest und ggf. 
Videotest. 

(3)    Die Prüfung besteht bei der 
a) Weiterbildung der Schiedsrichter des Leistungs-

kaders IV aus einem Regeltest. 
b) Weiterbildung des Leistungskaders III aus ei-

nem Regeltest, einem Konditionstest und ggf. 
Videotest. 
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c) Weiterbildung der Leistungskader I – II und 
Nachwuchskader aus einem Regeltest, Video- 
und praktischen Test gemäß den Vorgaben des 
DHB. 

d) Grundausbildung von Zeitnehmer und Sekretären 
aus einem vereinfachten Regeltest. 

e) Weiterbildung der Zeitnehmer und Sekretäre aus 
einem Regeltest. 

f) Weiterbildung der neutralen Schiedsrichterbe-
obachter aus einem Regeltest und ggf. einem 
Videotest. 

c) Weiterbildung der Leistungskader I – II und 
Nachwuchskader aus einem Regeltest, Video- 
und praktischen Konditionstest Test gemäß den 
Vorgaben des DHB. 

d) Grundausbildung von Zeitnehmer und Sekretären 
aus einem vereinfachten Regeltest. 

e) Weiterbildung der Zeitnehmer und Sekretäre aus 
einem Regeltest. 

f) Weiterbildung der neutralen Schiedsrichterbe-
obachter aus einem Regeltest und ggf. einem 
Videotest. 

Begründung: 
Anpassung an die Vorschläge der AG Struktur. 
(4) Die Durchführung der Prüfung kann grundsätzlich 

nicht durch den Lehrgangsverantwortlichen der 
Schiedsrichter-, Zeitnehmer und Sekretär Grundaus-
bildung erfolgen. Der HVB-Schiedsrichterlehrwart 
oder der Vizepräsident Schiedsrichterwesen können 
hier in besonderen Fällen für einen einzelnen Lehr-
gang Ausnahmen erlassen. 

 

§ 11 Prüfungsleitlinien der Schiedsrichter-, Zeitnehmer- 
und Sekretär-Grundausbildung 

§ 11 Prüfungsleitlinien der Schiedsrichter-, Zeitnehmer- 
und Sekretär-Grundausbildung 

(1) Der Regeltest umfasst 30 Fragen. Für die Beantwor-
tung der Fragen hat der Prüfling 60 Minuten Zeit. Der 
Prüfung ist bestanden, wenn der Teilnehmer mindes-
tens 70 % der maximal zu erreichenden Punktzahl er-
reicht hat. 

(2) Eine vom Teilnehmer nichtbestandene Prüfung einer 
Grundausbildung kann einmalig aber binnen vier Wo-
chen ab dem letzten Prüfungstag wiederholt werden, 
ohne dass erneut ein Lehrgang besucht werden 
muss. Diese erfolgt durch die Abnahme des nicht be-
standenen Prüfungsteiles. 

(3) Der HVB-Schiedsrichterausschuss kann die Nachprü-
fungsfrist im freien Ermessen verlängern. 

(4) Dem Prüfling ist am Prüfungstag durch den Prüfer das 
Ergebnis mitzuteilen. 

 

§ 12 Prüfungsleitlinien der Weiterbildung der Schieds-
richter der Spielbezirke, Zeitnehmer und Sekretäre des 

HVB 

§ 12 Prüfungsleitlinien der Weiterbildung der Schieds-
richter ders Spielbezirke Leistungskaders IV, Zeitnehmer 

und Sekretäre des HVB 
(1) Der Regeltest umfasst 30 Fragen. Für die Beantwor-

tung der Fragen hat der Prüfling 45 Minuten Zeit. Die 
Prüfung ist bestanden, wenn der Schiedsrichter min-
destens 70 % der maximal zu erreichenden Punktzahl 
erreicht hat. 

 

Begründung: 
Anpassung an die Vorschläge der AG Struktur. 
(2) Eine vom Teilnehmer nicht bestandene Prüfung kann 

einmalig wiederholt werden, ohne dass erneut ein 
Lehrgang besucht werden muss. Diese erfolgt durch 
die Abnahme des nicht bestandenen Prüfungsteils 
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und muss bis zum Beginn der Saison erfolgt sein. 
(3) Eine wiederholt nicht bestandene Prüfung des Schieds-

richters hat zur Folge, dass 
a) seine Schiedsrichterlizenz nicht verlängert 

wird 
b) eine erneute Teilnahme an einer Fortbildung 

mit anschließender Prüfung erforderlich ist 
c) kein Einsatz als Schiedsrichter, Zeitnehmer 

oder Sekretär zulässig ist. 

 

(4) Eine wiederholt nicht bestandene Prüfung des Zeitneh-
mers und Sekretärs hat zur Folge, dass 

a) seine Zeitnehmer und Sekretär Lizenz nicht 
verlängert wird 

b) eine erneute Teilnahme an einer Fortbildung 
mit anschließender Prüfung erforderlich ist 

c) kein Einsatz als Zeitnehmer oder Sekretär zu-
lässig ist. 

 

(5) Dem Prüfling ist binnen sieben Tagen ab dem Prü-
fungstag durch den Prüfer das Ergebnis mitzuteilen. 

 

§ 13 Prüfungsleitlinien der Weiterbildung der Schieds-
richter des Leistungskaders III 

§ 13 Prüfungsleitlinien der Weiterbildung der Schieds-
richter des Leistungskaders I bis III und Nachwuchskader 

(1) Der Regeltest umfasst 30 Fragen. Für die Beantwor-
tung der Fragen hat der Prüfling 45 Minuten Zeit. Die 
Prüfung ist bestanden, wenn der Schiedsrichter min-
destens 75 % der maximal zu erreichenden Punktzahl 
erreicht hat. 

(1) Der Regeltest für die Schiedsrichter der Leistungska-
der I bis III sowie der Nachwuchskader umfasst 30 Fra-
gen. Für die Beantwortung der Fragen hat ein Prüfling 
45 Minuten Zeit. Die Prüfung ist bestanden, wenn er 
mindestens 75 % der maximal zu erreichenden Punkt-
zahl erreicht hat. 

(2)  Eine vom Teilnehmer nicht bestandene Prüfung kann 
einmalig wiederholt werden, ohne dass erneut ein 
Lehrgang besucht werden muss. Diese erfolgt durch 
die Abnahme des nicht bestandenen Prüfungsteils 
und muss bis zum Beginn der Saison erfolgt sein. 

Abs. 2 gestrichen und nach §§ 15a verschoben. 
(2) Eine vom Teilnehmer nicht bestandene Prüfung kann 

einmalig wiederholt werden, ohne dass erneut ein 
Lehrgang besucht werden muss. Diese erfolgt durch 
die Abnahme des nicht bestandenen Prüfungsteils und 
muss bis zum Beginn der Saison erfolgt sein. 

Begründung: 
Vereinheitlichung der Regeln zu den Folgen des Nichtbestehens. 
(3) Der konditionelle Prüfungsteil (§ 16) hat durch den 

Schiedsrichter grundsätzlich auf dem Saisonvorbe-
reitungslehrgang zu erfolgen. 

(2) Der Konditionstest (§ 16) hat durch den Schiedsrich-
ter grundsätzlich auf dem Saisonvorbereitungslehr-
gang zu erfolgen. 

Begründung: 
Redaktionelle Anpassung, insb. zur Vereinheitlichung der Terminologie. 
(4) Ein vom Teilnehmer nicht bestandener Konditionstest 

kann einmalig wiederholt werden. 
Abs.4 gestrichen und nach §§ 15b verschoben. 
(4) Ein vom Teilnehmer nicht bestandener Konditionstest 

kann einmalig wiederholt werden. 
(5) Eine wiederholt nicht bestandene Prüfung des Schieds-

richters hat zur Folge, dass: 
a) der Schiedsrichter in den Spielbezirk zurück-

gestuft wird. 
b) der Schiedsrichter am Saisonvorberei-

tungslehrgang des Spielbezirks mit an-
schließender Prüfung teilnehmen muss, 
der den Bestimmungen des § 8 unterliegt. 

Abs. 5 gestrichen und nach §§ 15a verschoben. 
(5) Eine wiederholt nicht bestandene Prüfung des Schieds-

richters hat zur Folge, dass: 
a) der Schiedsrichter in den Spielbezirk zu-

rückgestuft wird. 
b) der Schiedsrichter am Saisonvorbe-

reitungslehrgang des Spielbezirks mit 
anschließender Prüfung teilnehmen 
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c) der Schiedsrichter erst in der nachfolgenden 
Saison erneut gemeldet werden kann. 

muss, der den Bestimmungen des § 8 
unterliegt. 

c) der Schiedsrichter erst in der nachfol-
genden Saison erneut gemeldet wer-
den kann. 

(6) Ein vom Schiedsrichter nicht bestandener Konditi-
onstest hat zur Folge, dass er in den Spielbezirk 
zurückgestuft wird und er 

a) bei bestandener Prüfung eine Verlängerung 
seiner Lizenz für den Einsatz als Schieds-
richter im Spielbezirk erhält 

b) bei nichtbestandener Prüfung den Bestim-
mungen des Abs. 5 i.V.m. § 12 unterliegt. 

Abs.6 gestrichen und nach §§ 15b verschoben. 
(6) Ein vom Schiedsrichter nicht bestandener Konditi-

onstest hat zur Folge, dass er in den Spielbezirk 
zurückgestuft wird und er 

a) bei bestandener Prüfung eine Verlän-
gerung seiner Lizenz für den Einsatz 
als Schiedsrichter im Spielbezirk erhält 

b) bei nichtbestandener Prüfung den 
Bestimmungen des Abs. 5 i.V.m. § 12 
unterliegt. 

Begründung zu Abs. 4 bis 6: 
Vereinheitlichung der Regeln zu den Folgen des Nichtbestehens und Anpassung an Vorschläge der AG Struktur. 
(7) Dem Prüfling ist am Prüfungstag durch den Prüfer 

das Ergebnis mitzuteilen. 
(3) Der Prüfling hat erfolgreich teilgenommen, wenn er 

alle vorgeschriebenen Prüfungsteile bestanden hat. 
Dem Prüfling ist das Ergebnis am Prüfungstag durch 
den Prüfer mitzuteilen. 

Begründung: 
Redaktionelle Anpassung. 

§ 14 Prüfungsleitlinien der Weiterbildung der Schieds-
richter des Leistungskaders I – II 

§ 14      Prüfungsleitlinien der Weiterbildung der Schieds-
richter des Leistungskaders I – II 

(1) Der Regeltest umfasst 30 Fragen. Für die Beantwor-
tung der Fragen hat der Prüfling 45 Minuten Zeit. Die 
Prüfung ist bestanden, wenn der Schiedsrichter min-
destens 75 % der maximal zu erreichenden Punktzahl 
erreicht hat. 

(2) Eine vom Teilnehmer nicht bestandene Prüfung kann 
einmalig bis vor dem ersten Spieltag wiederholt wer-
den. 

(3) Der konditionelle Prüfungsteil (§ 16) hat durch den 
Schiedsrichter grundsätzlich auf dem Saisonvorbe-
reitungslehrgang zu erfolgen. 

(4) Ein vom Teilnehmer nicht bestandener Konditions-
test kann einmalig bis vor dem ersten Spieltag wie-
derholt werden. 

(5) Eine nicht bestandene Prüfung des Schiedsrichters 
hat zur Folge, dass der Schiedsrichter mit seinem 
Partner am Saisonvorbereitungslehrgang des Leis-
tungskaders III mit Prüfung und Konditionstest teil-
nehmen muss, der den Bestimmungen des § 13 un-
terliegt. 

(6) Ein von Teilnehmer nicht bestandener Konditionstest 
führt, unter der Voraussetzung des bestandenen Prü-
fungsteils, zur Einstufung in den Kader, für den die 
konditionellen Voraussetzungen erfüllt wurden. 

(7) Dem Prüfling ist am Prüfungstag durch den Prüfer das 
Ergebnis mitzuteilen. 

(1) Der Regeltest umfasst 30 Fragen. Für die Beantwor-
tung der Fragen hat der Prüfling 45 Minuten Zeit. Die 
Prüfung ist bestanden, wenn der Schiedsrichter min-
destens 75 % der maximal zu erreichenden Punktzahl 
erreicht hat. 

(2) Eine vom Teilnehmer nicht bestandene Prüfung kann 
einmalig bis vor dem ersten Spieltag wiederholt wer-
den. 

(3) Der konditionelle Prüfungsteil (§ 16) hat durch den 
Schiedsrichter grundsätzlich auf dem Saisonvorbe-
reitungslehrgang zu erfolgen. 

(4) Ein vom Teilnehmer nicht bestandener Konditions-
test kann einmalig bis vor dem ersten Spieltag wie-
derholt werden. 

(5) Eine nicht bestandene Prüfung des Schiedsrichters 
hat zur Folge, dass der Schiedsrichter mit seinem 
Partner am Saisonvorbereitungslehrgang des Leis-
tungskaders III mit Prüfung und Konditionstest teil-
nehmen muss, der den Bestimmungen des § 13 un-
terliegt. 

(6) Ein von Teilnehmer nicht bestandener Konditionstest 
führt, unter der Voraussetzung des bestandenen Prü-
fungsteils, zur Einstufung in den Kader, für den die 
konditionellen Voraussetzungen erfüllt wurden. 

(7) Dem Prüfling ist am Prüfungstag durch den Prüfer das 
Ergebnis mitzuteilen. 
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Begründung: 
Streichungen zur Vereinheitlichung der Regeln zu den Folgen des Nichtbestehens zzgl. redaktioneller Anpassungen so-
wie Anpassung an die Vorschläge der AG Struktur. 

§ 15 Prüfungsleitlinien der Weiterbildung der Schieds-
richter des Nachwuchskaders 

§ 15      Prüfungsleitlinien der Weiterbildung der Schieds-
richter des Nachwuchskaders 

(1) Der Regeltest umfasst 30 Fragen. Für die Beantwor-
tung der Fragen hat der Prüfling 45 Minuten Zeit. Die 
Prüfung ist bestanden, wenn der Schiedsrichter min-
destens 75 % der maximal zu erreichenden Punktzahl 
erreicht hat. 

(2) Eine vom Teilnehmer nicht bestandene Prüfung kann 
einmalig wiederholt werden, ohne dass erneut ein 
Lehrgang besucht werden muss. Diese erfolgt durch 
die Abnahme des nicht bestandenen Prüfungsteils 
und muss bis zum ersten Spieltag erfolgt sein. 

(3) Der konditionelle Prüfungsteil (§ 16) hat durch den 
Schiedsrichter grundsätzlich auf dem Saisonvorbe-
reitungslehrgang zu erfolgen. 

(4) Ein vom Teilnehmer nicht bestandener Konditions-
test kann einmalig bis zum ersten Spieltag wieder-
holt werden. 
 

(5) Der Schiedsrichterausschuss entscheidet bei wie-
derholt nicht bestandenen Prüfungsteilen über die 
Einstufung des Nachwuchsschiedsrichtergespanns. 

(6) Dem Prüfling ist am Prüfungstag durch den Prüfer das 
Ergebnis mitzuteilen. 

(1) Der Regeltest umfasst 30 Fragen. Für die Beantwor-
tung der Fragen hat der Prüfling 45 Minuten Zeit. Die 
Prüfung ist bestanden, wenn der Schiedsrichter min-
destens 75 % der maximal zu erreichenden Punktzahl 
erreicht hat. 

(2) Eine vom Teilnehmer nicht bestandene Prüfung kann 
einmalig wiederholt werden, ohne dass erneut ein 
Lehrgang besucht werden muss. Diese erfolgt durch 
die Abnahme des nicht bestandenen Prüfungsteils 
und muss bis zum ersten Spieltag erfolgt sein. 

(3) Der konditionelle Prüfungsteil (§ 16) hat durch den 
Schiedsrichter grundsätzlich auf dem Saisonvorbe-
reitungslehrgang zu erfolgen. 

(4) Ein vom Teilnehmer nicht bestandener Konditions-
test kann einmalig bis zum ersten Spieltag wieder-
holt werden. 

(5) Der Schiedsrichterausschuss entscheidet bei wie-
derholt nicht bestandenen Prüfungsteilen über die 
Einstufung des Nachwuchsschiedsrichtergespanns. 

(6) Dem Prüfling ist am Prüfungstag durch den Prüfer das 
Ergebnis mitzuteilen. 

Begründung: 
Streichungen zur Vereinheitlichung der Regeln zu den Folgen des Nichtbestehens zzgl. redaktioneller Anpassungen. 

§ 16 Bestimmungen für den Konditionstest § 14 Bestimmungen für den Konditionstest 
(1) Die vom DHB durchgeführten und festgelegten Kondi-

tions- bzw. Sprinttest sind von den Schiedsrichtern der 
Leistungsklasse I, II und III, sowie dem Nachwuchska-
der ebenfalls zu absolvieren. 

(2) Die Festlegung bzw. Änderung der Anforderungen an 
das Bestehen der Tests nach Abs. 1 können durch ei-
nen Beschluss des Schiedsrichterausschuss vorge-
nommen werden. 

 

(1) Die vom DHB durchgeführten und festgelegten Kon-
ditionstests bzw. Sprinttests sind von den Schieds-
richtern der Leistungsklassekader I, II und III, sowie 
dem Nachwuchskader ebenfalls zu absolvieren. 

(2) Die Festlegung bzw. Änderung der Anforderungen an 
das Bestehen der Tests nach Abs. 1 können durch 
einen Beschluss des Schiedsrichterausschuss vor-
genommen werden. 

(3) Der Konditionstest hat durch den Schiedsrichter 
grundsätzlich auf dem Saisonvorbereitungslehrgang 
zu erfolgen. 

§ 17 Bestimmungen für den Videotest § 15 Bestimmungen für den Videotest 
(1) Der Videotest umfasst mindestens 10 Videoszenen. 
(2) Der Videotest ist bestanden, wenn mindestens 70 % 

der Szenen richtig beantwortet wurden. 

 
 

 § 15a Folgen des Nichtbestehens des Regel- und des Vi-
deotests bei Weiterbildungen für die SR LK I bis III und 

Nachwuchskader 
 

 
 

(1) Ein nicht bestandener Regeltest kann einmalig wieder-
holt werden, ohne dass erneut ein Lehrgang besucht 
werden muss.  
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(2) Die Wiederholung des Regeltests erfolgt im Rahmen 
des Nachholtermins für den jeweiligen SR-Lehrgang 
oder im Rahmen eines späteren Wiederholungster-
mins, der spätestens bis zum ersten Spieltag dessel-
ben Jahres erfolgt sein muss. Für die Wiederholung 
gelten die Regeln des § 13 SRAO. 

(3) Ein wiederholt nicht bestandener Regeltest des 
Schiedsrichters hat zur Folge, dass: 

a) der Schiedsrichter in den LK IV zurückgestuft 
wird; 

b) der Schiedsrichter am Saisonvorberei-
tungslehrgang der Leistungskader IV mit 
anschließender Prüfung teilnehmen muss, 
der den Bestimmungen des § 8 unterliegt; 

c) der Schiedsrichter erst in der nachfolgenden 
Saison erneut gemeldet werden kann. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für den Videotest entspre-
chend. 

Begründung zu Abs. 2: 
Vereinheitlichung der Regeln zu den Folgen des Nichtbestehens; Klarstellung der einzuräumenden Möglichkeiten zur 
Wiederholung, wobei die Wiederholung am Nachholtermin die Regel ist. Die spätere Wiederholungsmöglichkeit wird 
eingeräumt, weil auch die Teilnehmer am Nachhollehrgang eine Wiederholungsgelegenheit haben müssen. 
Begründung zu Abs. 3: 
Anpassung zur Vereinheitlichung der Terminologie sowie mit Blick auf die mögliche Annahme der Vorschläge der AG 
Struktur, die in jedem Fall zutreffend und damit nicht abhängig von der Satzungsentscheidung ist. 
Begründung zu Abs. 4: 
Schließung einer Regelungslücke. 

 § 15b Wiederholung des Konditionstests bei Weiterbil-
dungen für die SR LK I bis III und Nachwuchskader 

 (1) Ein vom Teilnehmer nicht bestandener Konditionstest 
kann einmalig wiederholt werden. 

(2) Die Wiederholung des Konditionstests erfolgt in der 
Regel im Rahmen des Nachholtermins für den jeweili-
gen SR-Lehrgang. Eine spätere Wiederholung des 
Konditionstests wird angeboten, wenn der Teilnehmer 
aus gesundheitlichen Gründen an der Teilnahme am 
Konditionstest verhindert ist oder er den Test am 
Nachholtermin für den SR-Lehrgang erstmalig nicht 
besteht. 

(3) Der Schiedsrichterausschuss kann verlangen, dass 
die gesundheitliche Verhinderung durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachgewiesen wird. 

(4) Die Möglichkeit einer späteren Wiederholung besteht 
bis einschließlich 30.11. des jeweiligen Jahres (Nach-
züglerlehrgang). 

(5) Für die Wiederholung eines Konditionstests gelten die 
Regeln des § 14 SRAO. 

Begründung: 
Vereinheitlichung der Regeln zu den Folgen des Nichtbestehens; Klarstellung der einzuräumenden Möglichkeiten zur 
Wiederholung, wobei die Wiederholung am Nachholtermin die Regel ist. Die spätere Wiederholungsmöglichkeit wird 
eingeräumt, weil Verletzungen auch länger andauern können und weil auch die Teilnehmer am Nachhollehrgang eine 
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Wiederholungsgelegenheit haben müssen. Zugleich soll die Einführung und Nutzung der verbreitet gegebenen techni-
schen Möglichkeiten die Belastung der Mitglieder des SRA mindern und zugleich Wege bei Schwierigkeiten in der der 
Terminfindung eröffnen. 
§ 18 Aufstieg in den Leistungskadern der Schiedsrichter § 16 Aufstieg in den Leistungskadern der Schiedsrichter 
Aufstieg in die jeweiligen Kader bestimmen sich nach den 
folgenden Regeln. 
(1) Jeder Aufstieg in den nächsthöheren Leis-

tungskader setzt die Erfüllung der spezifischen 
Anforderungen an den jeweiligen Leistungskader 
des SR voraus. 

 

(2) Der Aufstieg zum Leistungskader III setzt voraus, dass 
der Schiedsrichter: 
a) die Anforderungen an einen Leistungskader III er-

füllt, 
b) in der Regel mehr als 10 Spiele, davon min-

destens 5 Männer- oder Frauenspiele, mit ei-
ner regulären Spieldauer von mindestens 50 Mi-
nuten geleitet wurden, 

c) bei durchgeführten neutralen Beobachtungen 
muss er mindestens gute bis befriedigende Er-
gebnisse erreicht haben 

d) er seit mindestens zwei Jahren im Besitz einer gül-
tigen Schiedsrichterlizenz ist. 

Es setzt einen vom SR und seinem Verein an den SRA 
gerichteten Antrag voraus, mit dem der Antragsteller 
seine Bereitschaft erklärt, die aus dem Aufstieg resul-
tierenden erhöhten Anforderungen zu erfüllen und die 
Voraussetzungen des § 12 Abs. 2 HVB-SRO erfüllt. 

(2) Der Aufstieg zum Leistungskader III setzt voraus, dass 
der Schiedsrichter: 
a) die Anforderungen an einen Leistungskader III er-

füllt, 
b) in der Regel mehr als 10 Spiele, davon mindes-

tens 5 Männer- oder Frauenspiele, mit einer re-
gulären Spieldauer von mindestens 50 Minuten 
geleitet wurden, 

c) bei durchgeführten neutralen Beobachtungen 
muss er mindestens gute bis befriedigende Ergeb-
nisse erreicht haben 

d) er seit mindestens zwei Jahren im Besitz einer gül-
tigen Schiedsrichterlizenz ist. 

Es setzt einen vom SR und seinem Verein an den SRA ge-
richteten Antrag voraus, mit dem der Antragsteller seine Be-
reitschaft erklärt, die aus dem Aufstieg resultierenden er-
höhten Anforderungen zu erfüllen und die Voraussetzungen 
des § 12 11 Abs. 2 HVB-SRO erfüllt. 

(3) Der Aufstieg zum Leistungskader II setzt voraus, 
dass der Schiedsrichter die Anforderungen an einen 
Leistungskader II erfüllt und in der Regel mehr als 20 
Spiele mit einer regulären Spieldauer von mindes-
tens 50 Minuten geleitet hat. Bei durchgeführten Be-
obachtungen muss er mindestens gute bis befriedi-
gende Ergebnisse erreicht haben. 

 
 

(4) Der Aufstieg zum Leistungskader I setzt voraus, dass 
der Schiedsrichter 
a) mindestens Platz 3 in der Rangliste des Leis-

tungskaders II erreicht hat, 
b) gute Schiedsrichterbeobachtungsergebnisse 

nachweisen kann, 
c) alle Schiedsrichteransetzungen wahrgenommen 

hat und 
d) vom Schiedsrichterausschuss als befähigt einge-

stuft wird 
(5) Die Spielbezirke und KFV können besonders qualifi-

zierte Nachwuchsschiedsrichter zur Eingruppierung 
benennen. Diese werden mindestens dem Leistungs-
kader III gleichgestellt, wenn sie bei mindestens zwei 
Beobachtungen gute bis befriedigende Ergebnisse 
erreicht haben und den Vorbereitungslehrgang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Die Spielbezirke und KFV können besonders qualifi-
zierte Nachwuchsschiedsrichter zur Eingruppierung 
benennen. Diese werden mindestens dem Leistungs-
kader III gleichgestellt, wenn sie bei mindestens zwei 
Beobachtungen gute bis befriedigende Ergebnisse er-
reicht haben und den Vorbereitungslehrgang 
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Leistungskader I - II bzw. Nachwuchskader erfolg-
reich bestanden haben. Jedes Nachwuchsteam er-
hält einen Coach. Die Standzeit kann bis zu drei 
Jahre betragen. Am Ende der Standzeit erfolgt eine 
Eingruppierung nach allgemeinen Regeln. 

Leistungskader I bis II bzw. Nachwuchskader erfolg-
reich bestanden haben. Jedes Nachwuchsteam erhält 
einen Coach. Die Standzeit kann bis zu drei Jahre be-
tragen. Am Ende der Standzeit erfolgt eine Eingruppie-
rung nach allgemeinen Regeln. 

(6) Der Aufstieg zum Kader für die Regionalliga „Ostsee- 
Spree“ setzt voraus, dass der Schiedsrichter 
a. die Qualifikation eines Leistungskaders I hat 
b. bei seinem Konditionstest auch die zusätzlichen 

Anforderungen für den 3. Liga- Kader erfüllt hat, 
c. mindestens Platz 3 in der Rangliste des Leis-

tungskaders I erreicht hat, 
d. sehr gute Schiedsrichterbeobachtungsergebnisse 

nachweisen kann, 
e. alle Schiedsrichteransetzungen wahrgenommen 

hat und 
f. vom Schiedsrichterausschuss als befähigt einge-

stuft wird 

 

(7) Der HVB meldet für den Aufstieg in den Kader 
der 3. Liga des DHB-Schiedsrichterteams für die 
Schiedsrichter-Beobachtung in der Regionalliga Ost-
see-Spree, die im Vorfeld ihre Bereitschaft für die 
3. Liga erklärt haben. Das schlechtplatzierteste Ge-
spann der Regionalliga Ostsee- Spree kann gegen das 
bestplatzierte Gespann Leistungskader I ausge-
tauscht werden. 
Weiterhin kann der HVB ein Nachwuchsteam (Alters-
grenze 24 Jahre) und ein Frauenteam melden. 

 

(8) Der 1. in der Rangliste im Nachwuchskader Regional-
liga Ostsee- Spree hat die Möglichkeit, an ausge-
wählten Jugendturnieren teilzunehmen (z.B. Sauer-
landcup in Menden, Turnier in Biberach). Nach erfolg-
reicher Sichtung kann die Aufnahme in einen Nach-
wuchskader des DHB erfolgen. 

 

(9) Abweichungen können vom Schiedsrichterausschuss 
im Einzelfall getroffen werden. 

 

§ 19 Abstieg aus den Leistungskadern der Schiedsrichter § 17 Abstieg aus den Leistungskadern der Schiedsrichter 
Der Abstieg in die jeweiligen Kader bestimmt sich nach den 
folgenden Regeln. 
(1) Regelabsteiger aus dem Leistungskader I in den Leis-

tungskader II sind die letzten beiden Schiedsrichter-
paare der Rangliste des Leistungskaders I. 

(2) Regelabsteiger aus dem Leistungskader II in den 
Leistungskader III sind die letzten beiden Schieds-
richterpaare der Rangliste des Leistungskaders II. 

(3) SR die länger als 1 Jahr kein Spiel geleitet, haben 
steigen grundsätzlich in die nächsttieferen Leis-
tungskader ab, sofern die SR-Ansetzungen vom SR-
Ansetzer des HVB erhalten und nicht wahrgenom-
men haben. 

(4) Aus der untersten Leistungsklasse des Spielbezirks ist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Aus derm untersten Leistungsklassekader des 
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kein Abstieg möglich. 
(5) Abweichungen können vom Schiedsrichterausschuss 

im Einzelfall getroffen werden. 
(6) Die Vereine, denen die absteigenden SR nach Absatz 

3 angehören, erhalten vom HVB-Schiedsrichteraus-
schuss, vertreten durch den VP- Schiedsrichterwe-
sen, einen rechtsmittelfähigen Bescheid am Ende der 
Saison. 

Spielbezirks ist kein Abstieg möglich. 
 

§ 20 Auf- und Abstieg aus den Nachwuchskadern § 18 Auf- und Abstieg aus den Nachwuchskadern 
(1) Der Auf- und Abstieg aus den Nachwuchskadern des 

HVB wird durch den Schiedsrichterausschuss im Ein-
zelfall festgelegt. 

(2) Die Vereine, denen die absteigenden SR angehören, 
erhalten vom HVB-Schiedsrichterausschuss, vertre-
ten durch den VP-Schiedsrichterwesen, einen rechts-
mittelfähigen Bescheid am Ende der Saison. 

 

§ 21 Aufstieg aus den Leistungskadern für Zeitnehmer 
und Sekretäre 

§ 19 Aufstieg aus den Leistungskadern für Zeitnehmer 
und Sekretäre 

Aufstieg in die jeweiligen Kader bestimmen sich nach den 
folgenden Regeln. 
(1) Jeder Aufstieg in den nächsthöheren Leis-

tungskader setzt die Erfüllung der spezifischen 
Anforderungen an den jeweiligen Leistungskader für 
Zeitnehmer und Sekretäre voraus. 

 
 

(2) Der Aufstieg aus dem Kader Zeitnehmer und Sekretäre 
des HVB in den ZS-Leistungskader Regionalliga-Ost-
see-Spree setzt voraus, dass der Zeitnehmer und Sek-
retär: 
a) die Anforderungen an einen ZS-Leistungskader 

Regionalliga-Ostsee-Spree erfüllt, 
b) in der Regel mehr als 15 Spiele im HVB als Zeit-

nehmer und Sekretär aktiv war, 
c) er an der jährlichen Fortbildung für Zeit-

nehmer und Sekretäre für den ZS-Leistungs-
kader Regionalliga -Ostsee-Spree erfolgreich 
teilgenommen hat 

d) er seit mindestens zwei Jahren im Besitz ei-
ner gültigen Schiedsrichter- oder Zeitnehmer- 
und Sekretär Lizenz ist 

e) Es setzt einen vom Zeitnehmer und Sekretär an 
den SRA des HVB gerichteten Antrag voraus, 

f) mit dem der Antragsteller seine Bereitschaft er-
klärt, die aus dem Aufstieg resultierenden erhöh-
ten Anforderungen zu erfüllen, 

g) er die Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 HVB-
SRO erfüllt. 

 

(3) Der Aufstieg bzw. Einberufung aus dem ZS-Leis-
tungskader Regionalliga -Ostsee-Spree in den ZS-
Leistungskader DHB setzt voraus, dass der Zeitneh-
mer und Sekretär: 
a) die Anforderungen an einen ZS-Leistungskader 
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DHB erfüllt, 
b) in der Regel mehr als 20 Spiele als Zeitnehmer 

und Sekretär in der Regionalliga -Ostsee-Spree 
aktiv war, 

c) er seit mindestens zwei Jahren in der Regional-
liga -Ostsee-Spree als Zeitnehmer oder Sekretär 
aktiv war. 

d) er an der jährlichen Fortbildung für Zeitnehmer 
und Sekretäre für den ZS-Leistungskader DHB 
erfolgreich teilgenommen hat 

e) während dieser Tätigkeit und in den dieser Tätig-
keit vorangegangenen 4 Jahren bei keinem Ver-
ein der 1. oder 2. Bundesliga Mitglied gewesen 
sein. 

(4) Der Schiedsrichterausschuss kann von Abs. 2 u. 3 
auf Antrag in begründeten Fällen abweichend Aus-
nahmen zulassen. 

 

§ 22 Abstieg aus den Leistungskadern für Zeitnehmer 
und Sekretäre 

§ 20 Abstieg aus den Leistungskadern für Zeitnehmer 
und Sekretäre 

Der Abstieg in die jeweiligen Kader bestimmen sich nach 
den folgenden Regeln. 
(1) Regelabsteiger aus einem Leistungskader der Zeitneh-

mer und Sekretäre ist nicht vorgesehen. 
(2) Zeitnehmer und Sekretäre die länger als 6 Monate 

keine Ansetzung als Zeitnehmer und Sekretär in ih-
rem Leistungskader wahrgenommen haben, steigen 
in den nächstniedrigeren Leistungskader ab. 

(3) Der Schiedsrichterausschuss kann Zeitnehmer und 
Sekretäre die aufgrund ihrer nicht befriedigenden 
oder ausreichenden Leistungen als nicht befähigt 
einstufen und in andere Leistungskader eingruppie-
ren. 

(4) Aus dem Kader ZS-HVB ist kein Abstieg möglich. 
(5) Abweichungen und Ausnahmeregelungen Abs. 1 o. 2 

betreffend können vom Schiedsrichterausschuss im 
Einzelfall getroffen werden. 

(6) Die Vereine, denen die absteigenden Zeitnehmer und 
Sekretäre angehören, erhalten vom HVB Schiedsrich-
terausschuss, vertreten durch den VP- Schiedsrich-
terwesen, einen rechtsmittelfähigen Bescheid am 
Ende der Saison. 

 

§ 23 Schiedsrichterbeobachter und Vereinsschiedsrich-
terbeobachter 

§ 21 Schiedsrichterbeobachter und Vereinsschiedsrich-
terbeobachter 

(1) Die Aus- und Weiterbildung der Schiedsrichterbe-
obachter wird durch den HVB-Schiedsrichterlehrwart 
und Beauftragten für die Schiedsrichterbeobachtung 
durchgeführt. Die Prüfungsleitlinien für den Regel-
test und ggf. Videotest werden durch den Schieds-
richterausschuss jährlich festgelegt. 

(2) Die Aus- und Weiterbildung der Vereinsschiedsrich-
terbeobachter wird im Regelfall durch den HVB-

 
 
 
 
 
 
(2) Die Aus- und Weiterbildung der Vereinsschiedsrich-

terbeobachter wird im Regelfall durch den HVB-
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Schiedsrichterlehrwart und Beauftragten für die 
Schiedsrichterbeobachtung einmal jährlich durchge-
führt. Die Aus- und Weiterbildung kann durch den 
HVB-Schiedsrichterausschuss auch an den Schieds-
richterlehrwart des jeweiligen Spielbezirks übertra-
gen werden. Die Inhalte der Aus- und Weiterbildung 
sind vom HVB-Schiedsrichterlehrwart oder dem Be-
auftragen für die Schiedsrichtervereinsbeobachtung 
verbindlich vorgegeben. 

Schiedsrichterlehrwart und Beauftragten für die 
Schiedsrichterbeobachtung einmal jährlich durchge-
führt. Die Aus- und Weiterbildung kann durch den 
HVB-Schiedsrichterausschuss auch übertragen wer-
den. geeignete Schiedsrichterlehrwart des jeweiligen 
Spielbezirks übertragen werden. Die Inhalte der Aus- 
und Weiterbildung sind vom HVB-Schiedsrichterlehr-
wart oder dem Beauftragen für die Schiedsrichterver-
einsbeobachtung verbindlich vorgegeben. 

Begründung: 
Anpassung an die Vorschläge der AG Struktur. 

§ 24 Einsatzmöglichkeiten Schiedsrichter § 22 Einsatzmöglichkeiten Schiedsrichter 
(1) Schiedsrichter werden gemäß ihrer Kadereinstufung 

eingesetzt. Der Schiedsrichterausschuss gibt vor Be-
ginn der Saison bekannt, welche Leistungskader vor-
rangig in welchen Spielklassen zum Einsatz kom-
men. 

(2) Schiedsrichter des Nachwuchskader, werden entspre-
chend ihrem Leistungstand eingesetzt. 

(3) Schiedsrichter der Leistungskader I - II und Nach-
wuchskader können auch entsprechend § 25 Abs. 1 
und 2 nach Rücksprache mit dem Schiedsrichteran-
setzer des HVB oder dem Vizepräsident Schiedsrich-
terwesen angesetzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Schiedsrichter der Leistungskader I, - II und Nach-

wuchskader können auch entsprechend § 25 23 Abs. 
1 und 2 nach Rücksprache mit dem Schiedsrichteran-
setzer des HVB oder dem Vizepräsident Schiedsrich-
terwesen angesetzt werden. 

§ 25 Einsatzmöglichkeiten Zeitnehmer und Sekretär § 23 Einsatzmöglichkeiten Zeitnehmer und Sekretär 
(1) Die ZS-HVB mit einem HVB- Ausweis (§15 Abs. 1 SRO) 

können bei allen Spielen 
a. im HVB 
b. in der Regionalliga Ostsee-Spree Jugend einge-

setzt werden. 

(1) Die ZS-HVB mit einem HVB-Ausweis (§15 14 Abs. 1 
SRO) können bei allen Spielen 
a. im HVB 
b. in der Regionalliga Ostsee-Spree Jugend einge-

setzt werden. 
(2) Zeitnehmer und Sekretäre des Leistungskaders Regi-

onalliga Ostsee-Spree, werden vom Ansetzer für Zeit-
nehmer und Sekretäre des HVB bei Spielen 
a. der Regionalliga-Ostsee-Spree der Männer und 

Frauen 
b. die der HVB aufgrund von besonderen Anforde-

rungen oder Beschlüssen mit Zeitnehmer und 
Sekretäre ansetzt 
 
eingesetzt. 

 

(3) Zeitnehmer und Sekretäre des Leistungskaders DHB, 
werden vom Ansetzer für Zeitnehmer und Sekretäre 
des HVB neben den Ansetzungen des DHB zu den 
Spielen seines Zuständigkeitsbereichs bei Spielen 
a. der Regionalliga-Ostsee-Spree der Männer und 

Frauen 
b. die der HVB aufgrund von besonderen Anforde-

rungen oder Beschlüssen mit Zeitnehmer und 
Sekretäre ansetzt eingesetzt. 
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§ 26 Inkrafttreten § 24 Inkrafttreten 
Die Ausbildungs- und Leistungskaderordnung für Schieds-
richter, Schiedsrichterbeobachter, Zeitnehmer und Sekre-
täre des HVB (SRAO) tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in Kraft. 

Die Ausbildungs- und Leistungskaderordnung für Schieds-
richter, Schiedsrichterbeobachter, Zeitnehmer und Sekre-
täre des HVB (SRAO) tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in Kraft. 

Begründung: 
Auch in diesem Fall soll die Änderung der SRAO schnellstmöglich in Kraft treten, damit sie für die bevorstehenden SR-
Weiterbildungslehrgänge Geltung hat. 

 


